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Kundmachung gem. § 88 Abs. 5 Stmk. Gemeindeordnung 1967 LGBl. 19/2026 

 

Fohnsdorf, 26.03.2026 

 

RECHNUNGSABSCHLUSS 2025 

 

In der Gemeinderatssitzung vom 26.03.2026 wurden folgende Tagesordnungspunkte 

beschlossen: 

 

TO 5 – Berichtigung EB 2020 – Aufnahme Ärztezentrum ins Vermögen 

 

siehe Beilage Nettovermögensveränderungsrechnung  

 

TO 6 – RA 2025 – Bildung und Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen mit 

Zahlungsmittelreserven 

 

siehe Beilage Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) 

 

TO 7 – RA 2025 – Bildung und Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen ohne 

Zahlungsmittelreserven (Bedarfszuweisungen) 

 

siehe Beilage Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) 

 

TO 8 – RA 2025 – Bildung und Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen ohne 

Zahlungsmittelreserven (EB-Rücklage) zum Ausgleich des Ergebnishaushalt 2025 

 

siehe Beilage Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) 

 

TO 9 – Rechnungsabschluss  2025 gem. § 89 Stmk. GemO 1967 LGBl. 19/2026  

 

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Fohnsdorf wurde mit folgenden Werten 

beschlossen. 
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 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene 

 

 
 

 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
















